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RS UVS Kärnten 1995/06/07 KUVS-
630/1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1995

Rechtssatz

Der Berufungsschriftsatz des Inhaltes:

"Mit Beschluß des Landesgerichtes Klagenfurt vom 9.1.1995 wurde über mein Vermögen das Konkursverfahren 41 S

1/95 erö8net und Dr. X, Rechtsanwalt in Klagenfurt zum Masseverwalter bestellt. Gegen das Straferkenntnis der

Bundespolizeidirektion vom 7.3.1995, ST-13032/93 wird fristgerecht Einspruch erhoben. Ich habe die mir zur Last

gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen. Ich beantrage die Einleitung des ordentlichen Ermittlungsverfahrens

und Einsichtnahme in den Strafakt. Danach wird fristgerecht eine schriftliche Stellungnahme abgegeben" ist keine

gesetzmäßig ausgeführte Berufung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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